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Weitere Konflikte siehe Landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 12.2). 

Übernahme aus übergeordneten Fachplanungen
Waldfunktionskarte Landkreis Regen

Wald mit besonderer Bedeutung für den Schutz von Verkehrswegen")V

Wald mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild")La

Überbauung, Versiegelung von Flächen durch die Fahrbahn 
und Straßennebenflächen (Böschungen, Sickermulden etc.)

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme während der Bauzeit

Zone der neuen mittelbaren Beeinträchtigung von Flächen
Zone der bestehenden mittelbaren Beeinträchtigung von Flächen

Bereich der von Gehölzen freizuhalten ist
Bereich der von Ästen freizuhalten ist (Überkletterungsschutz)

Temporärer Verlust von Waldflächen
Verlust von Waldflächen
Temporärer Verlust von Gehölzflächen
Verlust von Gehölzflächen

§30              Biotoptyp geschützt nach §30 BNatSchG
FFH-LRT     Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie

Tabellenerläuterung:

Bestand Biotoptypen § 30 FFH-LRT

WA 91E0Weichholzauenwald §30

Gewässer

Gebüsche und Gehölze feuchter bis nasser Standorte

-Bach, natürlich/ naturnah (strukturreich)FF §30

GB -Magerer Altgrasbestand, artenreich, linear -
Offene Trocken- und/oder Magerstandorte

3260Bach, mit mittlerer Strukturdichte und flutender UnterwasservegetationLR -

Schutzgebiete und schützenswerte Bereiche

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung laut Art. 3ff. FFH-Richtlinie
(Natura 2000): DE 6842-301 "Pfahl" TXFFH

Baudenkmal (Art. 4 BayDSchG)!(B

Amtlich kartiertes Biotop mit Nummer6943-1673

Naturpark "Bayerischer Wald (NP-00012-BAY-04)" gem. § 27 BNatSchG, flächendeckend im Ausschnitt!(NP

Sonstiges
Grenze Planungsgebiet
Flurgrenze, Kataster
Gemeindegrenze

´

Wildschutzzaun/ Luchszaun

Landschaftsschutzgebiet "Bayerischer Wald" (LSG-00547.01) gem. § 26 BNatSchG

Lebensräume wertgebender Tierarten

Lebensräume wertgebender Tierarten aus eigenen Erhebungen
Pfahl mit Begleitstrukturen

!
!

! ! ! !
!!!!TXLR1

Hofbach mit BegleitstrukturenTXLR2

!
!

! ! ! !
!!!!

Biotopkomplex westlich "Unteres Feld"

!
!

! ! ! !
!!!!TXLR3

Artenreiches Extensivgrünland westlich "Unteres Feld"TXLR4

!
!

! ! ! !
!!!!

Lebensräume wertgebender Tierarten laut Artenschutzkartierung
Gewässerlebensraum nach Artenschutzkartierung mit Nummer

!
!

!

! ! ! ! ! !!
!

!!!!!!!

69430007

Bestand: Realnutzung

Fischteich (intensiv genutzt); Stillgewässer, naturfern 25

Acker41

Grünland, artenarm, intensiv genutzt421

Artenarmer Altgras-, Stauden- und/ oder Krautbestand45

Baumreihe64

Nadelholz-Jungwuchs; Aufforstung; Obstkultur71

Nadelholzforst71

Naturnaher Wald auf Felsstandort72

Himbeer-, Kratzbeer- und/ oder Brombeer-Gestrüpp74

Wohnbaunutzung (§ 2, 3, 4 BauNVO); Einzelgebäude und - anwesen91

Land-/ Hauptstraße; Sonstige Verkehrsfläche92

Wege und Plätze, wassergebunden befestigt922

Wege, unbefestigt923

Einzelbaum.

Schuppen913

Privates Grün939

Graben, temporär wasserführend; Bach mit mittlerer Strukturgüte, Mühlgraben22

Baumaßnahme
Fahrbahn mit Straßennebenflächen (Böschungen, Sickermulden, Regenrückhaltebecken etc.)
Temporäre Umfahrungsstrecke während der Bauzeit des Unterführungsbauwerkes

* Flächennummern mit einer Flächengröße < 10m² werden aus Gründen der Lesbarkeit im Eingriffsplan nicht nummeriert

Eingriffsermittlung

Nummerierung* der nach den Grundsätzen betroffenen Flächen entsprechend beiliegender Tabelle
zur Eingriffsermittlung

Vorübergehende Inanspruchnahme von Biotopflächen mit längerer Entwicklungszeit während der
Bauphase (GS 1.2/4)! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

Verlust von Biotopflächen mit einer längeren Entwicklungszeit die bereits in der
Beeinträchtigungszone liegt (GS 1.2/1.4)

Entsiegelung von Flächen (GS 3.1red)

Verlust von kurzfristig wiederherstellbaren Biotopflächen die bereits in der Beeinträchtigungszone liegt 
(GS 1.1/1.4)

Versiegelung von Waldflächen (GS 3.2)

Versiegelung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und Straßenbegleitflächen (GS 3.1/3.1 StrNfl)

97

Bau-km 0+000 bis 0+020

%,

K6

Verlust von Biotopen (WA) mit einer längeren 
Entwicklungszeit 
durch

0,01 haÜberbauung
temporäre Inanspruchnahme
während der Bauzeit 0,003 ha

Bau-km 0+000 bis 1+384

Beeinträchtigung wertgebender Tierarten durch Über-
bauung, Versiegelung oder Störung ihres 
Lebensraumes
(Fledermäuse, Vogelarten (Feldlerche), pot. Luchs, etc.)

%,

K7

%,

K8 Bau-km 0+000 bis 1+384

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die
Verbreiterung des Straßenbauwerkes, des Unter-
führungsbauwerkes und die technischen Anlagen 
(z. B. RRB).
Verlust landschaftsbildprägender Gehölzstrukturen
(siehe K3) und landschaftsbildprägender 
Einzelbäume (Baumreihe). 12 Stück

Konflikte

Konfliktnummer, Erläuterung im entsprechenden Textblock%,1K
Konfliktbezeichnung Versiegelung%,KV

Markierter Konflikt findet in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) Berücksichtigung

Verlust
Krautfl
Überb

%,

K1

betroffene Fläche

#Lage des KonfliktesKonflikt-Nr.#

Erläuterung des Konfliktes
# #

%,

K2 Bau-km 0+000 bis 1+384

Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen durch 

0,18 ha
Überbauung 0,87 ha
Versiegelung

Naturschutzgebiet "Hof-Pfahl" (NSG-00013.01) gem. § 23 BNatSchG!(N

!(L

%,

KV Bau-km 0+000 bis 1+384

Entsiegelung bestehender Straßenflächen
(Überbauung bisher versiegelter Flächen) 0,14 ha

Versiegelung durch die Trasse und Nebenanlagen 
(Neuversiegelung) 1,56 ha

Bau-km 0+000 bis 1+384

%,

K1

Verlust von kurzfristig wiederherstellbaren Gras- 
und Krautfluren durch 

0,99 haVersiegelung
0,46 haÜberbauung

Bau-km 0+750 bis 1+280

Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen durch 

%,

K2

Überbauung 0,85 ha
0,23 haVersiegelung

Bau-km 0+900 bis 1+384

Verlust von mittel- bis langfristig wiederherstellbaren
Gehölzflächen, die nicht den Kriterien der Biotop-
kartierung entsprechen, durch 

%,

K3

0,12 haÜberbauung
0,02 haVersiegelung

0,03 ha
temporäre Inanspruchnahme 
während der Bauzeit

Bau-km 0+000 bis 0+790

Verlust von forstwirtschaftilchen Nutzflächen
durch

%,

K4

0,27 haVersiegelung
0,47 haÜberbauung

0,19 ha
temporäre Inanspruchnahme 
während der Bauzeit

(

Quellennachweis / Plangrundlage
Biotopkartierungsdaten (Artenschutz- und Biotopkartierung) sowie Schutzgebietsdaten/Ökoflächen aus dem Bayerischen
Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur, Stand 2017), sowie vom Landesamt für Umweltschutz (LfU, Stand 2013)
ABSP (Lkr. Regen, digitale Fassung, 2006)
Regionalplan Oberpfalz (Planungsverband Region Nord, digitale Fassung, 2009)
Waldfunktionsplan Lkr. Regen (BayStMLF, 1999)
Technische Planung (StBA Passau, digitale Fassung, 2017)
Realnutzung / Biotoptypen (Bestandskartierung NRT, 2013, Kartierschlüssel Stand 2011) 
Digitale Orthofotos, Digitale Flurkarte ( c Geobasisdaten der  Bayer. Vermessungsverwaltung, Stand 2009,
http://geodaten.bayern.de, Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)
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%,

K5

Verlust von kurzfristig wiederherstellbaren 
Biotopflächen (GB)
durch

0,004 ha
temporäre Inanspruchnahme 
während der Bauzeit

0,03 haÜberbauung
0,06 haVersiegelung
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